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Versuch
einer

Vie hseuehe-Assekuranz-Anstalt
i n

Helvetien,
vom

Herausgeber.
Habet in aSvcrsie auxilium,

gui in seeunà commoclat.

Ä)enn die itzige Nothwendigkeit einer Brandassekuranz in
Helvetica soviel als erwiesen ist/ so ist eine Viehseuche-Asse--

kuranz-Anstalt noch von einer dringendem Nothwendigkeit/
und verdienet hier in Verbindung erwähnet zu werden.

In meinen zarten jungen Jahren sagte mir der sel. von

Haller: es wäre ein grösseres Unglück für die Schweitz,

wenn eine Pest unter das Vieh als unter die Menschen
käme: Dieser Grundsatz schien mir ziemlich paradox und so--

gar unchristlich. Er entwickelte denselben aber folgendermas--

sen : Wenn eine Viehpest in unserm Vaterlande einreissen

sollte, so würden bald nachfolgen Theuerung, Hunger und

pestartige Krankheiten, und lange, lange könnte man auch

mit dem schwersten Gelde die fehlende Viehzucht nicht er>

setzen, und die ganze schweitzerische Landschaft würde in
dessen darüber zu Grunde gehen. Den üblen Folgen einer
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Menschenpest könnte aber durch unentgeldliche Oeffnung des

Staatsbürgerrechts an jeden Landsfremden geschwind abge--

helfen werden.

Die Erfahrung bestätigt dieß täglich. Stirbt einem Bauern
sein Weib, so hat er gleich unter Zehen die Wahl, welche er sich

unentgeldlich beylegen will; fällt ihm seine Kuh, so kaun er lange

warten, bis ihm jemand ohnentgeldlich eine andere in Stall
stellt; dreymal drehet sich der Bauer, wenn er in einer Apo--

theke 5 Batzen für Weib oder Kind geben soll, da er sàn
Neuenthaler daher schmeißt wenn er sei» Rind zu retten
hoffet.

Aus diesen und folgenden Gründen verdient eine Viehseuche

Assekuranz eine allgemeine Aufmerksamkeit, wo nicht einen

bestimmte» Vorzug vor einer Brandassckuranz-Anstalt:

i« ist die Viehzucht mit ihren Produkten eine der ersten, wo

nicht die erste Quelle unseres Wohlstandes oder ErhaltungS-

Vermögens, und ein Hauptmittel unsere klägliche Bilanz

gegen das Ausland in etwas zu decken.

». Sie ist ein Grund - und Fruchtbringendes Capital, da die

Landwohnungen meist nur ein Nebencapital, ein todliegen-

des Capital find.

Brennt einem Landmann daher sein Haus auch mit
dem Raub ab, so verliert er nur ein Nebcncapital und den

jährigen Ertrag, sein Hauptkapital sein Grundstück bleibt

ihm. Fällt ihm aber seine Heerde, so verliert er, (inson-

derheit der Lehenküher, der nichts als seine Heerde besitzt,)

sein ganzes Vermögen oder einen großen Theil eines frucht-

bringenden schwer zu ersetzenden Capitals. Gebäude find

leichter ersetzt, als eine Mehheerde, und die Folgen von ei-

ner abgestorbenen Vichheerde und ausbreitenden Seuche sind

weit fürchterlicher und «mfressender, als die eines noch so

großen Brandschadens.
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z. Das Grundcapital in der Viehzucht ist unersetzlicher,

4. Die Mehseuch-Assekuran; ist in sich selbst ein kräftiges Vor-
bauungSmittel wieder das Einreisten einer Viehseuche selbst,

indem ein assekurirter Landwirth sich nie so sehr sträuben

wird, bey Verdacht und Gefahr sein Vieh schlagen zu las-

sen, wie ein unassekurirter.

5. Vermehrt eine solche Anstalt den Hypothekarwerth, den Cre-

dit und den Geldumlauf.

Die Einrichtung einer Vieh-Assekuranz-Anstalt beruht in der

Hauptsache auf den nemlichcn Grundsätzen wie bey der Brand-

Assekuranz, nur verlangt der Gegenstand selbst einige Modist-

cationen »her Abweichungen.

i. Könnten hier keine willkührlicken Schätzungen des Viehs

einzeln oder im Ganzen angenommen, sondern es müßte

ein Maximum des Würdigungspreises des Viehs festgesetzt

werden. Der Grund ist leicht einzusehen.

Müßten, besonders in Beziehung auf die Heerden uyd das

Sennthum, eine ganze Heerde eins ins andere geschätzt

werden, als z. E« eme Kuh i;o Franken; eine Heerde von

;o Stücken hiemit zu 75cc> Franken. Fielen nun durch eine

Seuche 4 Stücke, so würden sie mit 6--o Franken von den

Assekuranten vergütet,

z. Da Wich aber eine Fahrhabe und der Handänderung sehr

oft unterworfen ist, so müßten jedes Jahr neue Register

gemacht werden, und dieses gemeiniglich zur Zeit der ersten

Bergfahrt, d. i. ungefehr Anfangs oder Ende May.
4. Während diesem laufenden Jahre wäre der Assekurant bey

eintretendem Falle allezeit Beysteucrpflichtig zrqch Verhält-

niß ihres versicherten Capitals, habe sich der Zustand ses-

yer Heerde vermindert oder niclft.

Keine einfache Krankheit, oder AodcSfall würde entsckiä-

digt werden; bloß die ViehftMe und das hamft verbun«

dene Niederschlagen.

(lll. H.) E
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s. Daher die daraus folgende Polizeymaaßregel: daß, sobald

ein Assekurant eine Aeusserung von Viehseuche bey seiner

Heerde verspüren sollte, er alsobald dem Agenten seiner

Gemeinde davon Nachricht gebe, welches derselbe sogleich

an seine Behörde, dem Statthalter oder Gesundheit§-Co°

mite'des Cantons einzuberichten habe» wird. Sollte einer

diese VorsichtSregel vernachläßigen, so wär' es der Fall,
ihn der halben oder ganzen assekurirten Summe verlürstig

zu erklären.

7. Hingegen müßte ohne anders jedes auf Befehl geschla-

gene gesunde oder kranke Vieh ganz entschädigt werden.

Dieß sind ungefehr die Hauptpunkte, welche hierzu bevb-

achten wären. Um aber diesen Gegenstand jedem Forscher

näher unter die Augen zu legen, und ihm Gelegenheit zu

geben diesen Gegenstand weiter auszuführen, so lege ich fol»

gende Tabellen und Berechnungen vor; diese sind offiziell und

mir von den verschiedenen Staats'Secretariats mitgetheilt
worden.

i. Tabelle über den, durch die im Jahr i?p8 in dem itzigen

Canton gehcrrschte Viehseuche, erlittenen Schaden,

s. Tabelle über den im Ienner i?s» im ehemaligen Canton

Bern aufgenommenen Viehzustand.

I. Tabellen über den Mirtelpreis des sämtlichen Viehzustan-

des im ehemaligen Canton Bern, und dessen sämtlichen Ca-

pitalwerthes *).

*) Von der so bekannten Thätigkeit des B. Rengger,
Minister des Innern, ist zu erwarten, daß nun über

ganz Helvetien solche Viehtabellen werden verfertigt wer»
den. Das Ganze über den Viehmstand des ehemaligen
Cantons Bern, nebst den speciellem Tabellen, wird aber

in einem der nächsten Bänden des allgemeinen helveti-
fchcn Magazins erscheinen.
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Es zeigt sich nun für den ehemaligen Conto» Bern, oder

jtzige Cantone Aargöu, Bern, Leman und Oberland ein im

Viehstand liegendes Capitalvermögen von zz Millionen Schwer-

zerfransen zu einer Bevölkerung von gocooo Seelen oder

ungefehr gc-ooo Haushaltungen, hiemit unge'ehr 4-- -/-Stück
durch einander auf eine Haushaltung: die Pferdezucht aus-

genommen, welche nicht hieher gehörend, an einem andern

Orte wird behandelt werden. Die Schätzung kann aber für
itzrges Jahr nicht mehr passen, sondern setzt glücklichere Fei-

ten voraus, wenn der Viehstand in vollem Flore ist. I. B»

bey den Ochsen; die mehrsten Ochsen gehen mehr über als

unter 25 Louisd'orS oder z-o Schweizerfranken! ja es giebt

viele die bey uns zo, q« bis 4? Louisd'orS gelten, vor-

züglich Mastochsen. So auch bey den Gusti, Schaafen und

Schweinen. — Allein ich wollte nicht sowohl die Mastwaare,

als eher die Heerdwaare in Rechnung bringen und da bey

der Schätzung, um zu befürchtenden gewinnsüchtigen Betrü-

gereyen vorzukommen, ein sehr niederes Maximum zum Grund

gxlegt werden muß, so nahm ich auch die damals niederste

H Diese Schätzung ist auf folgende Thatsache gegründet?
Die Bürger Christian Pfänder von Belp, Mit-

glied der Verwaltungskaminer und Präsident des Sani-
rätScomite'S in Bern; Rudolf St u der, Metzger-
Meister, Wein-Handelsmann und Municipal in Bern;
Christian Staufer, alt-Lieutenant und alt-Gerickt«
seß von Egaiwyl, zu Gasel bey Köniz wohnhaft, einer
der erfahrensten und aufgeklärtesten Landwirthe, hatten
die Freundschaft für mich, meine an sie aufgestellten Fra»
gen Tabellenweise zu beantworten, und über jede Vieh,
klasse eine besondere Schätzung zu machen. Ich addirt«
diese drey nicht viel unrer sich verschiedene Schätzungen,
dividirte das Produkt mit drey, und reduzirte das erhal-
tene Bivisum soviel als möglich in eine unter« runds
Zahl.

G s
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Schätzung an; welches aber in der Hauptsache selbst von kei-

ner Bedeutung seyn kann.

Wettn wir bey Errichtung einer Viehseuch-Anstalt die so

einfache und auf den Geist unserer Mitbürger berechnete vor-
gehende Feuer-Assekuranz-Anstalt/ mit den gehörigen Abweich-

ungen zum Grunde legen, und den Haupt-Grundsatz nie aus

den Augen verlieren, daß eine solche Anstalt nichts anderes
seyn solle, als eine erst bey entstandenem und be-

rech net em Schaden, auf alle gleiche Rechte genies.

sende Mitbürger, nach dem Werthe ihrer gesicherten Güter,
gleichmäßig vertheilte Besteuerung seyc; so wird sie

zu ihrer Einführung gewiß nicht viel Widerstand finden, in-
dem ia eine Besteuerung, jedoch eine ungleiche und un-
Verhältniß mäßige, von jeher in Helvetien Platz fände.

Ich hatte diese Grundsätze oft mchrern Landwirthen vor-

gelegt: auch nicht Einer verwarf solche; ja die mehrernwa-

ren gar der Meynung, daß eine solche Viehseuche-Assekuranz-

Anstalt direkte gesetzlich von dem gesetzgebenden Körper ein-

geführt, und jeder Viehbesitzer dazu angehalten werden solle;

da der im Fall des eintretenden Unglücks zu gebende Beytrag
ein Spottgeld seye gegen die ehemaligen Plakereyen und Aus-

gaben für Zeuzsame, Scheine, Rückscheine u. f. w., und

es auch hier gerecht seye, daß ein jeder Viehbesitzer nach

Maaßgab seines Vermögens, und dessen Sicherung zum all-

gemeinen oder besonder» Unglück gleich beytrage. Ich will
dieses für itzt dahin gestellt seyn lassen; daß es aber weit

wirksamer, weit vortheilhastcr wäre, weit regelmäßiger zu-

gehen würde, wenn sich die Regierung mit dieser Einrichtung

und ihrer Leitung besassen würde, ist einleuchtend.

Ich lege zum Ende dieses Aufsatzes nur noch einige ein-

fache Berechnungen bey, woraus auf der einen Seite die

Wichtigkeit des Gegenstandes für ganz Helvetic», auf der an-
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dem aber die Niedrigkeit der Assekuranten Beyträgen deutlich

sich erzeigen wird.
Wenn der niedrigste Assekuranzwerth des ganzen Schlacht-

Viehzustandes im ehemaligen Canton Bern, auf zz Millionen

Schweizerfranken, oder dessen würklicher Capitalwerth eher

mehr als minder auf 40 Millionen sich beläuft, so macht dieß

auf ganz Helvetien ungefehr eine Summe von iz- oder r6c>

Millionen Franken. Eine schone, meist b a ar bezahlte oder

immer b a a reS Geld werthe Summe, die auch nur mit
baarem Gels kann erhalten werden: welches eine Sache von

Gewicht ist. Diesen grossen Capitalwerth in seinem Wohl-
stände zu behalten., und vor Gefahren, Verlürsten oder Auf-
lysung zu bewahren, soll eine der ersten und größten Sorg-
faltspstichten der Regierung seyn.

Mit der Schmälerung oder dem Verlorst dieses Capitals

ist das Glück, ia sogar die physische Existenz der Helvetier so

genau verbunden, daß ohne desselben sorgfaltige Erhaltung
der ganze Staat aufgelöset und in ein trauriges Nichts ver«

sinken wird. Ohne Viehzucht kein Helvetien. Wenn nun
diese so äusserst nothwendige Erhaltung durch die leichtesten,

fast gar nicht drückenden, auf Menschlichkeit, Gerechtigkeit,

Freyheit und Gleichheit gegründeten Hülfsmittel bezwecket

werden kann; wär' es nicht ein Verbrechen gegen die ganze

Nation, gegen unsere Nachkommen, gegen uns selbst, wenn

wir uns durch Nachläßigkeit, Trägheit, oder durch den pesti-

lenzialischen Staats- und vorzüglich Republikverderbenden

Egoismus verleiten liessen, diese Mittel zu verabsäumen, und

so blindlings uns in den offenen Abgrund hinabzustürzen»

Nein! mein Zutrauen zu Regierung und Volk in Helve-

tien ist stärker.

Nach einer einfachen begründeten Rechnung käme bey ei-

mm Viehseuche-Schaden der alsdenn zufällige Beysteuerungs-

SZ



!0-
Beytrag nicht hoher als ,/z Pweent oder 6 Gchweizer-Gols

auf 100 Schweizerfrauken *). Welch eine Kleinigkeit gegen

den evidenten Nutzen!

Verschiedene Vatcrlandsfteunde aber gehen noch weiter,
und verlangen, daß jedes allgemeine Unglück, als Feuers»

brünstc, Viehseuchen und Wasserschäden, Kriegs-und Durch«

marsch-Verlürste u. s. w. durch allgemeine, auf ungefehr oben-

angezeigten Berechnungen beruhende Beysteuern im Allgemei«

nen nach Verhältniß jedes einzelnen Vermögens entschädigt

werden solle. Dieser Grundsatz, verbunden mit seiner edlen

Absicht, ist eben so gerecht, als er erhaben und edel ist, und

zeigt das innere Gefühl von Gerechtigkeit, welches noch im«

mer einen grossen Theil unseres braven helvetischen Volks
Charakters bezeichnet, zumal dieser Vorschlag von meist be-

güterten Staatsbürgern herkömmt. Es kann in der That
nichts Edelmüthigeres, und im wahren grossen Sinne eines

Republikaners Höheres gedacht werden, als wenn die ganze

so biedere helvetische Nation gleich einer häuslichen Familie
sich unter einander jeden durch allgemeines Unglück er-

folgten Schaden entschädigt und verbürget; so wie im Klei-
nen jede Gemeindsbürgerschaft es unter sich bey besondern

*) Hier der Beweis:
Wenn iO Millionen Franken einen Verlurst von

zo6gz. 10 s. leiden, wie viel müssen 100 leiden?.

10,000000. 100 -- -- Zv6î2 l/î X,
20,000000. 100 «- 6>Z0? X,
also X --1,. Werden diese Franken in Kreuzer
ausgelöset, indem man den Bruch durch «0 multiplizirt,
so ist der Verlurst auf 100 : Kr. 12 Kr.
Wird dieser Rest in Deniers aufgelöset, indem man ihy mit
6 multiplizirt, so erhält man ftZ; Den. ft; --1 ft; Den.
Auf ic-> kommen r» Kr. (6 Sols) 1 ftZ Den. Der
Verlurst beträgt also nicht ganz i/z Procent.
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Uoglücksfällen gethan hat/ und dadurch die Regierung auf
der andern Seite erleichtert/ mit den angewiesenen Staats-
einnahmen und Ausgaben besser auskommen / und einzelne

Unterstützungen besser befördern zu können. Wie viel würde

thätiger Gemeinst»»/ brüderliche Freundschaft, Liebe zum

Vaterland, Unterstützung und Bewahrung vor Unglück gewin-

ncn, und mehrern Eindruck finden. Obgleich ich für itzt

zweiste, daß diese grossen Ideen in den ersten Iahren könnten

ausgeführt werden, so würde es mich freuen, wenn ich hier

einige Körnlein Sagmen ausgestreut hätte, welche von- er-

fahrnern Händen bearbeitet, in Zukunft edle und wohlthätige

Früchte bringen würden. Indessen konnte einstweilen durch

Assekuranz ein Versuch gemacht, und dadurch genau erwie«

sen werden, daß jemchr Beyträge? zu einem allgemeinen Un-

glücke sich vorfinden, desto kleiner und unbeschwerlicher jedem

fein Beytrag fallen wird; daß Anhänglichkeit zu unserm lie-

ben Vaterland auch mitten in den bedrängtesten Umständen,

Zutrauen in die Gesetzgebung, auch bey allen Verläumdun-

gen und Zweifel in die guten Grundsätze einiger Mitglieder,
daß inniges Zusammenhalten zur Beförderung einer allgemei-

nen Herzlichen Brüderschaft, daß endlich eine gewisse Zuver-

ficht, eine trostvolle Hoffnung und ruhige Ergebung in ihr
Schicksal die Folge für alle Helvctier haben wird, und sie be-

leben muß, wenn jeder Bürger überzeugt ist: es mag ein all-

gemeines, unverschuldetes Unglück über dich wie über deine

Nachbarn ausbrechen, so wirst du doch nicht mit den Deini-
gen hülfios in Elend und Hunger, nackend und stech dahin-

sinken; die ganze Gesellschaft deiner helvetischen Brüder,
unter der Leitung einer gerechten Regierung, hat sich gegen-

seitig verbürget, dich nicht fallen zu lassen. Zündet der Blitz
dein Haus an, so wird es dir wieder aufgebauet; rafft eine

Seuche dein Vieh weg, so wird es dir in einem bikigek

G«
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Werthe ersetzt; reißt ein Waldstrom dein Gut hinweg, so er-<

hältst du so viel, dich nun in gauz Helvetien ansiedeln zu

7önnem; schlägt ein Hagel deine jährliche Hoffnung danieder,

so bist du ohne Kummer für deinen Winter und Frühling,
und künftige Aussaat; hast du durch Zufall viel von Kriegs-

Vedrängnissen gelitten, so werden die welche durch Zufall nichts

erfahren haben, deinen Schaden theilen. Wo ist ein solches

Vaterland? Ich suche es auf Europens Karte, ich finde es

nicht, weiß auch nicht daß helvetische Bettler EuropcnS Lâir-

der durchstreichen, erfahre aber tiglich, daß Sieche und Krüp-

Pel, Bettler und Ausreisser aus allen Theilen des durch Krieg

zertrümmerten Europa's unsere gastfreundschaftlichen Höfe be-

suchen und Labung erhalten. Heil dir also mein Vaterland!

ich verlasse dich zu seiner Zeit!
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